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Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Ulrich Singer, Andreas Winhart, Roland Magerl, Jan Schiffers 
und Fraktion (AfD) 

zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 

A) Problem 

In der Vergangenheit zeigte sich immer wieder, dass Vorstände von Kliniken oder Ge-
schäftsführer eine extrem hohe Vergütung erhalten oder bei Ausscheiden hochgradig 
alimentiert werden. Ein aktuelles Beispiel ist die Kliniken Nordoberpfalz AG. Dem Vor-
stand wurde bei Wechsel eine fast siebenstellige Abfindung gezahlt, obwohl er nur 
kurze Zeit im Amt war. Der Pflegedirektorin wurden nach kurzer Amtszeit 350 000 Euro 
Abfindung angeboten, zudem wurde öffentlich, dass sie eine Monatsvergütung von 
etwa 15 000 Euro brutto erhielt. Im Vergleich zu den Einkommen von Pflegekräften und 
angestellten Ärzten ist hier jede Relation verloren. Es gibt keine Norm, die eine Begren-
zung von Gehältern von Führungskräften in Kliniken vorgibt. Jedoch sollte auch im 
Sinne einer wirtschaftlichen Betriebsführung den Krankenhausträgern und dem Staat 
als mittelbarer Geldgeber daran gelegen sein, exorbitante Vergütungen und Abfindun-
gen zu vermeiden. Zudem muss vermieden werden, dass durch hohe Beraterkosten 
oder Berater, die Mitglieder in der Geschäftsführung werden, hohe Kosten entstehen, 
die auf der anderen Seite bei der Vergütung von Pflegekräften oder bei der Versorgung 
von Patienten fehlen. Durch die Einführung der DRG-Systematik ist es in Deutschland 
ohnehin schon nicht mehr vermeidbar, dass Patienten als Wirtschaftsgut angesehen 
werden. Es ist deshalb alles daran zu setzen, wenigstens im Bereich der Kosten der 
Geschäftsführung Regelungen zu treffen, die hier einen Abfluss der Gelder in unbe-
grenzten Höhen nicht mehr ermöglichen.  

Weiter soll es keine finanziellen Anreize für die Schließung von Klinken mehr geben. 
Die Pandemie hat gezeigt, dass eine kleinteilige Versorgungslandschaft in der Summe 
viele Vorteile bringt. Dem steht es nicht entgegen, dass Klinken umgebaut und spezia-
lisiert werden, um eine höchstmögliche Versorgungsqualität zu erhalten. Der monetäre 
Anreiz für Schließungen soll jedoch wegfallen.  

 

B) Lösung 

Zur Reglementierung der Vergütungshöhe von Führungskräften in Kliniken wird im Bay-
erischen Krankenhausgesetz die Möglichkeit der Förderung von Investitionen etc. künf-
tig daran geknüpft, dass die Krankenhausträger nachweisen müssen, dass Führungs-
kräfte nur noch in einem gewissen Gehaltsrahmen vergütet werden, keine überhöhten 
Abfindungen gezahlt wurden und sich die in Anspruch genommenen Beratungsleistun-
gen in Grenzen gehalten haben. Zudem soll normativ geregelt werden, dass Fördergel-
der nur erhält, wer seine Geschäftsführung nicht aus Mitgliedern meist hoch dotierter 
Beratungsfirmen zusammensetzt. Zudem werden die Ausgleichszahlungen für die 
Schließung von Kliniken gestrichen und auf Umstellungsmaßnahmen beschränkt.  

 

C) Alternativen 

Keine 
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D) Kosten 

Keine, aber im Gesamtsystem wird weniger Geld für das Overhead in Klinken ver-
braucht.  
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Gesetzentwurf 

 zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Krankenhausgesetz (BayKrG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. März 2007 (GVBl. S. 288, BayRS 2126-8-G), das zuletzt durch § 1 
Abs. 149 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Dem Art. 9 wird folgender Abs. 5 angefügt:  

„(5) 1Die Fördermittel werden nur gewährt, wenn der Krankenhausträger nach-
weist, dass 

1. ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied bzw. die Klinikgeschäftsführung 
höchstens eine Vergütung erhält, die in der kumulierten Höhe das 1,5-Fache 
der Besoldungsgruppe B 11 des Bayerischen Besoldungsgesetzes pro Jahr 
nicht übersteigt,  

2. weiteren Mitgliedern der Geschäftsführung höchstens eine Vergütung gezahlt 
wird, die in der kumulierten Höhe das 1,5-Fache der Besoldungsgruppe B 5 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes pro Jahr nicht übersteigt,  

3. in den vergangenen fünf Jahren vor Beantragung der Fördermittel an ausge-
schiedene Mitglieder des Vorstandes oder der Geschäftsführung keine Abfin-
dung gezahlt wurde, welche die Vorgaben des § 1a des Kündigungsschutzge-
setzes übersteigen,  

4. in den vergangenen fünf Jahren vor Beantragung der Fördermittel nicht mehr 
als 1 % des Jahresumsatzes für Beratungsleistungen aufgewandt wurde und  

5. nicht mehr als ein Mitglied der erweiterten Geschäftsführung Mitarbeiter einer 
externen Beratungsfirma ist. 

2Die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 müssen jeweils ein Jahr vor der 
Beantragung der Förderung sowie ein Jahr nach ihrem Erhalt vorliegen. 3Entfallen 
die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1, 2 und 5 ein Jahr nach Erhalt der Förderung 
ist dies der zuständigen Behörde umgehend anzuzeigen und die Förderung zurück-
zuerstatten.“ 

2. Art. 17 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Schließung oder“ gestrichen. 

b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) 1Bei Umstellung von Krankenhäusern oder Krankenhausabteilungen 
auf andere Aufgaben werden auf Antrag pauschale Ausgleichszahlungen ge-
währt. 2Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit ein krankenhausplanerischer 
Zusammenhang mit dem Aufbau von Behandlungsplätzen oder der Neuauf-
nahme entsprechender Fachrichtungen an anderen Krankenhäusern besteht o-
der wenn die Umstellung die Folge eines Insolvenzverfahrens ist. 3Leistungen 
nach § 9 Abs. 3a KHG sind auf die Ausgleichszahlungen anzurechnen.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am ................................................................. in Kraft.  
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Begründung: 

Im Allgemeinen: 

Es gibt keine normative Vorgabe zur Begrenzung von Vergütungen für Mitglieder einer 
Geschäftsführung im Klinikbereich. Jedoch wird die staatliche Förderung nach den 
Grundsätzen des Bayerischen Krankenhausgesetzes an Bedingungen gebunden. Um 
normativ zu regeln, dass Zuwendungsempfänger sicherstellen, dass ihnen die wirt-
schaftliche Betriebsführung auch bei den Managergehältern wichtig ist, wird der Art. 9 
um Regelungen erweitert, die als Maßgabe für künftige Zuwendungen dienen sollen. 
Zudem soll im Art. 17 die Regelung für Ausgleichszahlungen für Schließungen wegfal-
len und sich künftig ausschließlich auf Umstellungen von Kliniken konzentrieren. 

 

Im Einzelnen: 

Zu § 1: 

Zu Nr. 1: 

Zur normativen Regelung von wirtschaftlichen Grundsätzen im Bereich der Geschäfts-
führung von Klinken ist ein neuer Abs. 5 einzufügen, der die Voraussetzungen regelt, 
die Klinikträger nachweisen müssen, wenn sie eine staatliche Förderung nach den Maß-
gaben des Bayerischen Krankenhausgesetzes erhalten wollen. Durch diese normativen 
Regelungen wird sichergestellt, dass die Angemessenheit bei Bezahlung von Füh-
rungskräften gewahrt bleibt. Zudem ist mit der Kopplung an das Bayerische Besol-
dungsgesetz eine dynamische Gehaltsentwicklung gegeben. Weiter wird geregelt, dass 
Abfindungszahlungen sich an § 1a Kündigungsschutzgesetz zu orientieren haben und 
Beratungsleistungen eher sparsam in Anspruch zu nehmen sind. Durch die Formulie-
rung wird sichergestellt, dass die Nachweise vor einer Zusageerteilung zu erbringen 
sind.  

Zu Nr. 2 Buchst. a: 

Durch den Wegfall der Ausgleichszahlungen für Klinikschließungen ist die Überschrift 
anzupassen.  

Zu Nr. 2 Buchst. b: 

Durch die Streichung der Möglichkeit, Ausgleichszahlungen für Schließungen zu erhal-
ten, soll die bestehende Klinikstruktur in Bayern gefestigt werden Hierfür ist die Formu-
lierung des Art. 17 Abs. 1 entsprechend anzupassen.  

 

Zu § 2: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring
Abg. Roland Magerl
Abg. Helmut Radlmeier
Abg. Gabi Schmidt
Abg. Christina Haubrich
Abg. Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer
Dritter Vizepräsident Alexander Hold
Abg. Andreas Winhart
Abg. Ruth Waldmann
Abg. Dr. Dominik Spitzer
Abg. Raimund Swoboda



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Ulrich Singer, Andreas Winhart, Roland Magerl 

u. a. und Fraktion (AfD)

zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes (Drs. 18/22389)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden nicht verbunden. – Zur Begründung erteile ich 

Herrn Abgeordneten Roland Magerl von der AfD-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Roland Magerl (AfD): Sehr geehrtes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen! Das 

bayerische Gesundheitssystem, es könnte besser sein. Das wissen wir alle. Bevor Sie 

uns nun gleich wieder böswillig unterstellen, wir würden das Personal oder die Versor-

gungsqualität schlechtreden wollen, sage ich dazu ein ganz klares Nein. Die Pflege-

kräfte und die Ärzte in Bayern leisten sehr oft Außergewöhnliches. Wir sind sehr froh 

über jeden, der sich für das Wohl und die Gesundheit anderer engagiert.

(Beifall bei der AfD)

Täglich opfern sich viele draußen auf, um das Beste für die Patienten zu erreichen, bei 

teilweise noch immer miserablen Rahmenbedingungen. Genau deswegen könnte es 

besser sein, auch wenn viele von Ihnen das leider nicht wahrhaben wollen. In Corona-

Zeiten haben wir hier über die Bezahlung von Pflegekräften diskutiert. Corona-Boni 

wurden auf den Weg gebracht, und es wurde über die Wertschätzung der Pflege bera-

ten. Da ist es doch ein Schlag ins Gesicht der vielen engagierten Menschen in Bay-

erns Kliniken, wenn sie dann in der Zeitung lesen müssen, was ihre Geschäftsführung 

verdient. Es wirkt scheinheilig, wenn wir über einen Corona-Bonus von 1.000 Euro 

reden, aber der Vorstand der Kliniken Nordoberpfalz AG nach nicht einmal zwei Jah-

ren Tätigkeit 900.000 Euro Abfindung erhält. Seiner Pflegedirektorin hatte man 

350.000 Euro angeboten. Sie wollte aber eine halbe Million. Sie hat vorher 
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15.000 Euro brutto verdient. Das Ganze geschieht in einer Kliniken AG, die, erstens, 

ein Sanierungsfall ist, zweitens wirklich jeden Cent für die Patientenversorgung drin-

gend bräuchte und drittens, von deren Pflegekräften wir laufend hören, dass die Quali-

tät unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr stimmt. – Genau das wollen wir doch 

nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gute Arbeit muss auch gut entlohnt werden, 

aber ganz vorn in den Kliniken soll es keine königlichen Gehälter geben, während die-

jenigen, die sich täglich aufarbeiten, teilweise mit weniger als 2.000 Euro netto heim-

gehen. Deshalb stellen wir heute in Erster Lesung unseren Gesetzentwurf vor, der 

dem entgegenwirken soll.

Bisher gibt es keine normativen Regelungen für die Vergütung von Klinikvorständen. 

Wir machen dies nun indirekt mit einer Erweiterung des Bayerischen Krankenhausge-

setzes; denn – und jetzt kommt es – wer Gelder vom Freistaat bezieht, muss auch bei 

der Vergütung von Führungskräften Augenmaß bewahren.

(Beifall bei der AfD)

In Artikel 9 fügen wir deshalb Voraussetzungen für die Vergütung der Führungsspitze 

ein, Voraussetzungen, die bei der Besetzung von Gremien, bei Abfindungen sowie bei 

externen Beratungsleistungen zu erfüllen sind. Vorstand oder Geschäftsführer sollen 

künftig nicht mehr als das 1,5-Fache der Besoldungsgruppe B 11 der bayerischen Be-

amten verdienen, seine Kollegen nicht mehr als das 1,5-Fache der Besoldungsgruppe 

B 5. Auch das sind fürstliche Gehälter, dynamisiert durch die Kopplung an das Baye-

rische Besoldungsgesetz, aber nun erst einmal gedeckelt, zumindest für die Kliniken, 

die künftig Mittel vom Freistaat haben wollen. Zudem sollen keine realitätsfernen Ab-

findungen mehr gezahlt werden. Dem Vorstand soll nur noch ein Mitglied einer exter-

nen Beratungsfirma angehören.Wir wollen nicht, dass zu viel Geld in Beratungsleis-

tungen abfließt, das eigentlich für die Patienten gedacht ist.

Noch einmal in aller Deutlichkeit: Unseretwegen kann jede Klinik auch weiterhin ma-

chen, was sie will, solange es den Patienten nutzt. Das muss unser Ziel sein. Wer 
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aber Gelder der öffentlichen Hand möchte, muss beweisen, dass er in der Lage ist, 

auch im Hinblick auf Führungskräfte und Beratungsleistungen wirtschaftlich zu haus-

halten.

Wir nutzen die Änderungen des Gesetzes zudem, um in Artikel 17 den Begriff "Schlie-

ßung" zu streichen. Bayern braucht eine starke und qualitativ hochwertige Versorgung 

der Bevölkerung. Das wird sicher heißen, dass sich hier und da Abteilungen verschie-

ben oder auch verändern.

Wir lehnen eine pauschale Vergütung bei Krankenhausschließungen ab. Das führt in 

unseren Augen zu wirtschaftlichen Fehlanreizen und in vielen Fällen zu Nachteilen bei 

der Versorgung für die bayerische Bevölkerung. Wir tragen mit diesem Gesetzentwurf 

dazu bei, dass die gute medizinische und pflegerische Versorgung in Bayern nicht 

durch Fehlanreize und das Fehlen von Maß und Ziel bei Vergütungen gefährdet wird.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Der nächste Redner ist Herr Kollege Hel-

mut Radlmeier von der CSU-Fraktion.

Helmut Radlmeier (CSU): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Heute behandeln wir in Erster Lesung den Gesetzentwurf zur Änderung des 

Bayerischen Krankenhausgesetzes auf Drucksache 18/22389. Mit Sicherheit werden 

wir im Ausschuss für Gesundheit und Pflege noch ausführlicher über diesen Gesetz-

entwurf sprechen. Dennoch möchte ich schon heute kurz auf einige Punkte eingehen, 

die wir kritisch sehen.

Der Gesetzentwurf will Gehälter in Kliniken begrenzen. Außerdem soll in die Höhe von 

Beraterhonoraren eingegriffen werden. Zudem soll es nach dem Willen des Entwurfs 

künftig keine Gelder mehr geben, um die Kosten einer Krankenhausschließung abzu-

federn. Diese genannten Eingriffe in das Bayerische Krankenhausgesetz sind im End-

effekt weder sinnvoll noch möglich. Die AfD will an dieser Stelle Hand an die baye-
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rische Krankenhausfinanzierung anlegen, die sich seit Jahren bewährt hat und 

erfolgreich ist. Dabei sprechen die Erfolge eigentlich für sich.

In Zusammenspiel mit seinen Kommunen investiert der Freistaat hohe Summen. Allein 

in diesem Jahr stehen 643 Millionen Euro für Investitionen in die bayerischen Kran-

kenhäuser bereit. Das haben wir erst kürzlich in diesem Hohen Haus im Rahmen des 

Haushalts beschlossen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, damit nicht genug. 

Durch den Krankenhauszukunftsfonds und den Krankenhausstrukturfonds fließen wei-

tere Hunderte von Millionen Euro an die Krankenhäuser in Bayern. Damit werden die 

Strukturen der Häuser zukunftsfest gemacht und die Digitalisierung in den Häusern 

weiter vorangetrieben.

Wir reden jeweils von 600 Millionen Euro zusätzlich. Mit dem Strukturfonds werden 

590 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, rund 295 Millionen Euro vom Bund und 

295 Millionen Euro vom Freistaat. Der Zukunftsfonds enthält ebenfalls 590 Millionen 

Euro, davon 410 Millionen Euro vom Bund und 180 Millionen Euro von Bayern. Die 

Förderung wirkt. Bei uns in Bayern gibt es überall eine leistungsfähige Krankenhaus-

landschaft. Die Bürgerinnen und Bürger können sich sicher sein, dass es flächende-

ckend qualifizierte stationäre Versorgungsangebote gibt. Der Freistaat Bayern liegt bei 

den Pro-Kopf-Aufwendungen im Ländervergleich in der Spitzengruppe. Man sieht, 

dass das System funktioniert. Warum also will die AfD eingreifen? – Man weiß es 

nicht. Der Entwurf legt aber nahe, dass man die Logik der Krankenhausfinanzierung 

nicht ganz oder gar nicht verstanden hat, sehr geehrte Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Deshalb wiederhole ich und stelle klar, wie unsere duale Krankenhausfinanzierung 

funktioniert. Mein Blick ist nach rechts gerichtet. Der Freistaat Bayern übernimmt die 

Investitionskosten. Die Betriebskosten dagegen sind aus den Erlösen zu finanzieren. 

Die Personalkosten gehören bekanntermaßen zu den Betriebskosten. Im Gesetzent-

wurf kommt es zu einer Vermengung der beiden Finanzierungsschienen.
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(Thomas Huber (CSU): Weil sie es nicht verstanden haben!)

Dabei sind Krankenhäuser eigenverantwortlich wirtschaftende Unternehmen und eben 

keine Bestandteile der Staatsverwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie können 

daher selbst über ihre Personalausstattung und die Beauftragung von Beratungsleis-

tungen im Rahmen der innerbetrieblichen Eigenverantwortung entscheiden. Die Häu-

ser kommen dieser Verantwortung auch nach. Deshalb lehnen wir es auch ab, den 

Krankenhausträgern in Bayern pauschal abzusprechen, dass sie vernünftig mit den 

Geldern umgehen können, liebe Freunde.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Über diesen Punkt im Gesetzentwurf werden wir auch im Ausschuss noch diskutieren.

Ein anderer Aspekt betrifft die Berufsfreiheit. Diese ist durch unsere Verfassung garan-

tiert. Demzufolge ist es bedenklich, wenn durch den Gesetzentwurf die Personalein-

stellung eingeschränkt wird. Auch das wird noch an anderer Stelle zu prüfen sein.

Ein weiterer Punkt betrifft die Kleinteiligkeit des Entwurfs. Man will direkt in das opera-

tive Geschäft der bayerischen Kliniken eingreifen und detailliert Gehälter regeln. So-

wohl den Eingriff an sich als auch die Vorgaben sehen wir skeptisch. Der Grund dafür 

ist nicht zuletzt unser Bestreben, die bürokratischen Vorgaben im Land möglichst zu 

reduzieren. Mit diesem Gesetzentwurf will man aber neue Bürokratien schaffen. Dar-

über hinaus wird mit dem Entwurf gefordert, keine staatlichen Gelder mehr bei der 

Schließung eines Krankenhauses zur Verfügung zu stellen. Entgegen der Auffassung 

der AfD handelt es sich bei diesen Zahlungen nicht um einen finanziellen Anreiz, um 

Krankenhäuser zu schließen, vielmehr soll damit lediglich ein finanzieller Ausgleich 

gewährt werden, um die Kosten, die bei einer Schließung anfallen, abfedern zu kön-

nen. Liebe Kollegen von der AfD, in der Praxis wurden bisher keine Krankenhäuser 

deswegen geschlossen, weil hierfür eine sogenannte Prämie vom Staat gewährt 

würde.
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Zusammengefasst: Die Änderungen in diesem Gesetzentwurf machen wenig Sinn. 

Außerdem sind sie an mancher Stelle gar nicht möglich. Bleiben wir bei der Gewäh-

rung von Ausgleichszahlungen im Falle der Schließung eines Krankenhauses. Diese 

Gewährung ist keine bayerische Erfindung. Nein, sie beruht auf einer entsprechenden 

Vorgabe aus dem KHG, dem Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes. Der Zu-

gang zu diesem Förderweg kann somit auf Landesebene gar nicht ausgeschlossen 

werden. Wenn Sie das Bundesrecht ändern wollen, machen Sie das doch einfach 

über die Kollegen im Deutschen Bundestag.

Wir in Bayern werden weiterhin unsere Krankenhäuser mit viel Geld unterstützen. Wir 

tun dies gerne; denn sie sind ein bedeutender Bestandteil der Daseinsvorsorge. In 

diesem Zusammenhang möchte ich allen Pflegekräften, allen Ärzten und allen Klini-

ken, die eine herausragende Arbeit leisten, danken. Das gilt nicht nur für Pandemie-

zeiten, sondern auch schon für die Zeit vorher. Ich glaube, das ist an dieser Stelle 

einen Applaus wert, sehr geehrte Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Im Ergebnis haben wir in Bayern eine Krankenhausversorgung, die bedarfsgerecht, 

wohnortnah und qualitativ hochwertig ist. So soll es auch bleiben. Deshalb lehnen wir 

ein unausgegorenes Herumdoktern an der Krankenhausfinanzierung sowie an der 

Krankenhausplanung ab. Alles Weitere werden wir im zuständigen Ausschuss für Ge-

sundheit und Pflege behandeln. – Ich bedanke mich bei Ihnen für die geschätzte Auf-

merksamkeit.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Herr Radlmeier, bitte bleiben Sie am Pult. – 

Frau Kollegin Gabi Schmidt von den FREIEN WÄHLERN hat sich zu einer Zwischen-

bemerkung gemeldet.

Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Nein, nicht bei ihm.
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Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Das war ein Missverständnis. Herr Radl-

meier, Sie sind befreit und dürfen Ihren Platz einnehmen. –Nächste Rednerin ist die 

Kollegin Christina Haubrich für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Christina Haubrich (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Die Menschen in Bayern haben scheinbar schlechtere Kniegelenke 

als die Menschen in den anderen Teilen der Bundesrepublik; denn wie lässt es sich 

sonst erklären, dass in Bayern mit Abstand die meisten Kniegelenksprothesen verbaut 

bzw. eingesetzt werden. Vielleicht wird aber in manchen kleinen Kliniken deshalb so 

früh zum Messer gegriffen, weil sich die Kliniken seit Jahren in einer finanziell ange-

spannten Lage befinden und an Knieoperationen sehr viel verdient wird.

Egal ob Knieoperationen, Kaiserschnitte oder Wirbelsäuleneingriffe, unnötige Operati-

onen häufen sich. Das ist ein strukturelles Problem, aber auch nur eines der strukturel-

len Probleme in unserem Gesundheitssystem. Wenn ich mir den Gesetzentwurf der 

AfD-Fraktion anschaue, frage ich mich, was dieser zur Lösung der strukturellen Pro-

bleme langfristig und nachhaltig beitragen könnte. Dazu habe ich im Gesetzentwurf 

leider nichts gefunden.

Die bayerischen Kliniken arbeiten am wirtschaftlichen Limit, und das nicht erst seit der 

Corona-Pandemie. Unsere Aufgabe ist es, die Probleme zu lösen, damit jedem Men-

schen in Bayern, egal ob in Stadt oder Land, die beste medizinische Versorgung zu-

teilwird, egal ob es sich um eine Blinddarmoperation oder um eine Herztransplantation 

handelt.

Kliniken, die dringend notwendige Investitionen nicht anpacken können, weil dafür zu 

wenig Geld zur Verfügung steht, helfen nicht weiter. Es hilft auch nicht, wenn diese Kli-

niken unnötige Operationen durchführen, um ihre Kassen aufzubessern. Wir müssen 

unsere Kliniken langfristig für die Zukunft fit machen. Der vorliegende Gesetzentwurf 

der AfD-Fraktion zeigt, dass sie dafür keine Vision hat. Wir hingegen haben konkrete 
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Vorschläge unterbreitet, die ich Ihnen gerne noch einmal erläutern werde; denn das 

Ziel ist schließlich, die Menschen im Freistaat optimal zu versorgen.

Der Knackpunkt – darin sind sich alle Expert*innen und Interessenvertreter einig – ist 

die Krankenhausplanung. Eine solche ist es auch, die wir in Bayern dringend brau-

chen, nämlich eine vernünftige Krankenhausplanung – eine Krankenhausplanung, die 

sich am wirklichen Bedarf der Menschen vor Ort orientiert. Für Bayern bedeutet das 

einen Paradigmenwechsel, nämlich weg von einer Krankenhausplanung, die sich an 

der Zahl der Betten orientiert, und hin zu einer Krankenhausplanung, die sich an den 

tatsächlichen Leistungen orientiert. Es darf nicht sein, dass der Geldbeutel oder die 

Neigung der einzelnen Träger darüber entscheidet, wie sich die Krankenhausland-

schaft entwickelt.

Die Krankenhausplanung muss sich am Bedarf der Bevölkerung vor Ort orientieren. 

Die Kliniken müssen gut erreichbar sein. Außerdem muss die Qualität der Behandlun-

gen stimmen. Die technische Ausstattung muss modern und das ausgebildete Perso-

nal auf dem neuesten Stand sein. Dann gibt es auch keine unnötigen Operationen 

mehr. Das sind die Kriterien, die gelten sollten, nicht die Anzahl der Betten.

Ja, Kliniken müssen sich spezialisieren, damit schwierige Behandlungen wirklich auf 

hohem Niveau durchgeführt werden können. Bis dahin ist es aber leider noch ein lan-

ger Weg; denn aktuell fehlt es schon an einer statistischen Grundlage. Wir haben 

keine Analyse der Versorgungslage; sie wäre aber dringend notwendig. Dafür brau-

chen wir Daten. Nur so können wir regionale Unterversorgungen erkennen. Diese 

Daten brauchen wir auch, um Mehrfachvorhaltungen, Fehlversorgungen und die Zahl 

der Gelegenheitseingriffe aufzudecken und zu reduzieren.

Im Gesetzentwurf der AfD-Fraktion habe ich zu alldem nichts gefunden und auch 

nichts zu den notwendigen Schritten. Deswegen werden wir diesen Gesetzentwurf ab-

lehnen.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Der nächste Redner ist der Kollege 

Prof. Dr. Peter Bauer für die Fraktion der FREIEN WÄHLER.

Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin Haubrich, gestatten Sie mir folgende 

Bemerkung: Ich habe mich zu Beginn Ihrer Rede gefragt: Bin ich jetzt im falschen 

Film? Wer hat denn diese unsäglichen DRGs eingeführt? – Das waren Sie von den 

GRÜNEN damals in der Bundesregierung unter Schröder, unter diesem "lupenreinen 

Demokraten". Damals wurden die DRGs eingeführt, abwechselnd von Gesundheitsmi-

nisterinnen von den GRÜNEN und von der SPD.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN – Andreas Winhart (AfD): Jawohl!)

Das ist doch die Grundlage. Sie haben das richtig beschrieben; aber übernehmen Sie 

doch auch dafür Verantwortung, dass Sie diese Fehlentscheidungen getroffen haben! 

Diese Bemerkung einmal zu Beginn. Das hat jetzt aber nichts mit dem Gesetzentwurf 

von der AfD-Fraktion zu tun. Mir liegt aber schon daran, das einmal klarzustellen; denn 

diese Legendenbildung hier kann ich mir einfach nicht mehr anhören. Bleiben Sie bei 

den Fakten! Bleiben Sie bei der Wahrheit! Bleiben Sie bei den Tatsachen!

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN – Zurufe der Abgeordneten Petra Guttenber-

ger (CSU) und Thomas Huber (CSU))

Im Kern geht es bei diesem Gesetzentwurf um zwei Artikel, die im Bayerischen Kran-

kenhausgesetz geändert werden sollen, die Artikel 9 und 17. Dazu ist ja dankenswer-

terweise schon einiges vom Kollegen Radlmeier, den ich jetzt gerade nicht sehe, ge-

sagt worden. Ich möchte seinen Redebeitrag jetzt nur noch kurz ergänzen.

Die kritischen Punkte sind richtig dargestellt worden. Deswegen kann ich mich dazu 

kurzfassen. Die Kopplung von Fördermitteln an die Vergütung bzw. an die Abfindun-

gen verstößt gegen den Grundsatz der dualen Krankenhausfinanzierung. Liebe Kolle-

gin, ich glaube, du hast das schon klargestellt. Das war auch in der Nachfrage so. 
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Man sollte verstehen, dass die duale Finanzierung eine Grundlage unserer Kranken-

hausfinanzierung ist. Der Freistaat Bayern übernimmt die Investitionskosten. Die Zah-

len sind genannt worden. Die Kosten belaufen sich jährlich auf über eine halbe Milliar-

de Euro. Respekt! Hauptsächlich entfallen die Betriebskosten auf das Personal. Sie 

müssen dann von den Versicherungsträgern, insbesondere von der GKV, aber auch, 

nicht zu vergessen, von den Privatversicherungen abgedeckt werden.

Die Investitionsfinanzierung kann daher nicht von den Ausgaben aus den Betriebskos-

ten abhängig gemacht werden. Das ist doch völlig klar. Man kann doch nicht einfach 

irgendetwas vermischen. Wie man Äpfel mit Birnen nur schlecht vergleichen kann, las-

sen sich auch Betriebskosten nicht mit Investitionskosten, wie sie der Freistaat Bayern 

fördert, vermischen.

Krankenhäuser sind eigenverantwortlich. Es handelt sich bei ihnen nicht um Staatsun-

ternehmen. Wenn Sie etwas anderes wollen, wenn Sie also Staatsbetriebe oder eine 

Staatsmedizin wollen, dann sagen Sie es doch; aber mit so einem rudimentären Ge-

setzentwurf schaffen Sie das nicht. Das ist der falsche Weg.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Eine Einschränkung der Personaleinstellung dürfte auch – ich bin zwar kein Jurist, 

aber ich habe mich von hervorragenden Juristen in meiner Fraktion beraten lassen – 

im Hinblick auf das verfassungsmäßig geschützte Grundrecht der Berufsfreiheit sehr 

bedenklich sein. Schauen wir mal, was die Juristen in unserer Diskussion im Aus-

schuss sagen werden.

Ich komme zum Artikel 17, der geändert werden soll. Demnach sollen Krankenhäuser 

bei einer Schließung künftig keine staatlichen Ausgleichszahlungen mehr erhalten. 

Man kommt fast ins Schwärmen, was man hier aus so einem Gesetzentwurf alles ma-

chen kann. So etwas gibt es schlicht und einfach nicht.

(Zuruf des Abgeordneten Andreas Winhart (AfD))
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Die Gewährung von Ausgleichszahlungen bei der Schließung eines Krankenhauses 

beruht auf einer entsprechenden Vorgabe des Bundes. Das hast du ja auch schon er-

läutert. Das möchte ich betonen. Entgegen der Auffassung der Verfasser des Gesetz-

entwurfs handelt es sich bei den Zahlungen nicht um einen finanziellen Anreiz, Kran-

kenhäuser zu schließen, nicht um sogenannte Schließungsprämien. Solche gibt es in 

Bayern nicht. Vielmehr soll damit lediglich ein finanzieller Ausgleich gewährt werden, 

um Kosten bei der Schließung, die natürlicherweise anfallen, abzufedern. Ich kann 

Ihnen als Patienten- und Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung klar und 

deutlich erklären: Es gab und gibt in Bayern kein einziges Krankenhaus, das mit so 

einer Prämie geschlossen oder umstrukturiert worden ist bzw. werden soll. Das wird 

auch so bleiben. Deswegen freue ich mich auch schon auf die sachliche Auseinander-

setzung im Ausschuss. Ich glaube, mit diesem missglückten Gesetzentwurf zur Ände-

rung des Krankenhausgesetzes können wir nicht leben. Ich glaube, die Mehrheit des 

Ausschusses wird sich auch dementsprechend äußern. – Herzlichen Dank für die Auf-

merksamkeit.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege, herzlichen Dank. – Der nächste 

Redner ist der Abgeordnete Andreas Winhart für die AfD-Fraktion, dem ich hiermit das 

Wort erteile.

(Beifall bei der AfD)

Andreas Winhart (AfD): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kol-

legen! Ja, ich denke, es ist ein überfälliger und sehr guter Gesetzentwurf, den die AfD 

vorgelegt hat. Der Kollege Magerl ist schon inhaltlich darauf eingegangen, was der 

Auslöser war, nämlich: Es sind diese unverhältnismäßigen Vorfälle, die wir leider in 

Weiden in der Kliniken Nordoberpfalz AG, die quasi immer kurz vor dem Bankrott ist, 

feststellen mussten. Diese Vorfälle dort sind symptomatisch. Es ist nicht der einzige 

Fall in Bayern. Das muss man leider zur Kenntnis nehmen.
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Die Frage ist: Was ist fair? Was ist gegenüber den Pflegerinnen und Pflegern, den Er-

gotherapeuten, dem Reinigungspersonal usw. gerecht? Kann man diese Boni und Ge-

hälter noch vermitteln oder rechtfertigen? – Ja, das kann man theoretisch; wir wollen 

hier nämlich keine Neiddebatte. Dann muss aber auch gut gewirtschaftet und gut geh-

aushaltet werden, wie das bei den privaten Kliniken der Fall ist. Wenn ich aber ein öf-

fentliches Unternehmen führe – kein Staatsunternehmen, aber ein Unternehmen, das 

der Öffentlichkeit dient und meistens auch im Besitz der Öffentlichkeit ist –, muss ich 

auch entsprechend haushalten und damit umgehen. Ich kann nicht die ganze Zeit 

sagen "Ich will hier eine Förderung, ich will da eine Förderung", gleichzeitig aber bei 

Misserfolg die Hand aufhalten.

Wir wollen schlicht und ergreifend deckeln. Es gibt andere Beispiele, bei denen das 

genauso gut funktioniert hat – kleines Stichwort: Sparkassen. Wir wollen zurück auf 

ein Level von Förderanreizen; das ist uns wichtig. Es geht hier nicht darum, in die Ver-

tragsautonomie der öffentlichen Kliniken einzugreifen. Sie können gerne weiterhin ihre 

Beraterverträge abschließen und so viele Boni oder was auch immer zahlen, wie sie 

wollen oder wie es der Landrat oder der Aufsichtsrat für richtig hält, solange sie gut 

wirtschaften und nicht am Tropf der Förderungen hängen.

Damit sind wir schon im Detail: Wir haben leider die Situation, dass immer mal wieder 

Kliniken geschlossen werden. Es schließen immer wieder Krankenhäuser in Bayern, 

was wir für falsch halten; das habe ich auch hier im Hause schon öfter gesagt. Wir hal-

ten es für falsch, dass kleine Landkrankenhäuser geschlossen werden. Da wird sehr 

schlecht gewirtschaftet, sie werden ausgesaugt, es wird nicht mehr investiert, und am 

Schluss zahlt der Freistaat die Abwicklung. Wenn das der Manager, der Geschäftsfüh-

rer, der Vorstand einer solchen Klinikgruppe weiß, braucht er sich auch keine Sorgen 

zu machen, wenn er diesen Klinikbetrieb abwickeln will. Das zahlt dann der Freistaat 

Bayern, von mir aus auch mit Mitteln des Bundes, aber es ist entsprechend geregelt. 

Diesen Anreiz sollten wir in Bayern aus strukturellen Gründen nicht mehr bieten.
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Frau Haubrich hat noch etwas dazu gesagt, dass es viel zu viele Operationen gibt. 

Das Problem haben wir auch erkannt, aber darum geht es heute nicht, Frau Haubrich; 

da haben Sie ein bisschen das Thema verfehlt. Heute geht es um die Frage, welche 

Bedingungen für die Förderungen eingehalten werden müssen, die wir geben. Es ist 

mittlerweile völlig normal, dass wir für Förderungen bestimmte Kriterien aufstellen. 

Selbst Sie haben im Rahmen von Green Hospital schon gefordert, dass man zum Bei-

spiel Förderungen des Krankenhausbaus an klimatische Anpassungen oder die Däm-

mung usw. knüpft. Das ist also etwas ganz Normales und greift nicht in die Vertrags-

freiheit ein. Wenn jemand eine Förderung will, muss er etwas dafür tun.

Meine Zeit ist leider abgelaufen, aber ich bekomme noch ein kleines Plus, wahrschein-

lich von der Frau Schmidt, schätze ich mal.

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Genau, Sie bekommen noch ein kleines Plus 

aufgrund einer Zwischenbemerkung der Kollegin Schmidt von den FREIEN WÄH-

LERN, der ich hiermit das Wort erteile.

Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Natürlich ist Ihre Zeit abgelaufen; ich gebe Ihnen 

recht. Nachdem Sie gerne Äpfel mit Birnen verwechseln –

(Andreas Winhart (AfD): "Vergleichen" heißt das!)

– und Klinikmitarbeiterinnen absprechen, richtig bezahlt zu werden, möchte ich das 

auch gerne tun und Äpfel gegen Birnen austauschen. Da Sie dem Freistaat Geld spa-

ren wollen, möchte ich gerne wissen, wie Sie es in Ihrer Fraktion handhaben. Sie spre-

chen davon, dass in den Kliniken überbezahlt wird. Wie sehen Sie es denn dann bei 

sich, wenn eine Kollegin zwei Jahre lang nicht mehr bei einer namentlichen Abstim-

mung war und trotzdem das Geld der bayerischen Steuerzahler bekommt? Wann er-

folgt denn da die Anpassung? Wann kommt denn da ein Gesetzesvorschlag von 

Ihnen, wenn Sie Kollegen haben, die ihre Arbeit nicht machen und nie da sind? Wie 

sehen Sie es denn bei sich, wenn Sie das anderen, die täglich zur Arbeit gehen, ab-
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sprechen wollen? Bringen Sie dazu bitte auch einmal eine Gesetzesänderung ein. Sie 

verwechseln auch gerne Äpfel mit Birnen.

Andreas Winhart (AfD): Ihre Redezeit ist abgelaufen.

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege, das können Sie gerne mir über-

lassen. Jetzt haben Sie wieder das Wort.

Andreas Winhart (AfD): Alles klar, Herr Vizepräsident. – Wir sollten grundsätzlich 

zum Thema sprechen, Frau Kollegin.

(Lachen)

Das ist bei Ihnen leider wieder einmal nicht der Fall gewesen. Ich will Ihnen aber trotz-

dem antworten: Wenn Sie unsere Fraktion mit Ihrer vergleichen, sehen Sie, dass wir 

eben keine Extragehälter mehr beispielsweise für die Vorstandschaft zahlen.

(Zuruf)

Bei uns fährt niemand mit einem Dienstwagen herum. Beim Niveau Ihrer Zwischenbe-

merkungen muss ich mittlerweile ganz ehrlich sagen: Über Leistung brauchen wir uns 

von Ihnen nichts anzuhören. Sprechen Sie zum Thema; stellen Sie doch mal eine 

Frage zum Gesetzentwurf. Ich bin gespannt, welche Änderungsanträge Ihre Fraktion 

einbringen wird – wahrscheinlich wieder nichts. Das ist schlicht und ergreifend Arbeits-

verweigerung. Bei all den Anträgen, die wir hier immer hochziehen, sagt Ihre Fraktion: 

Zu diesem Änderungsantrag wollen wir nichts mehr sagen, weil er von der AfD kommt.

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege Winhart, jetzt ist Ihre Minute 

auch um.

Andreas Winhart (AfD): Das ist Arbeitsverweigerung. Spenden Sie bitte Ihr Gehalt, 

aber stecken Sie es nicht selber ein.

(Beifall bei der AfD)
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Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön. – Nächste Rednerin ist für die 

SPD-Fraktion die Kollegin Ruth Waldmann. Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort.

Ruth Waldmann (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Es soll jetzt also um das Problem gehen, dass Vorstände oder Geschäfts-

führungen von Kliniken hohe Vergütungen oder Abfindungen bekommen. Sie bleiben 

dabei aber reichlich unkonkret; auch Kollege Magerl ist eben vage geblieben. Sie 

sprechen von königlichen Gehältern, aber Sie haben weder Ross noch Reiter ge-

nannt. Wie viel darf es denn sein? Wie stellen Sie sich das vor? Wollen Sie die Gehäl-

ter künftig generell staatlich regeln? Wo genau soll es welche Grenzen geben? Das 

erfährt man leider nicht.

Sie haben als aktuelles Beispiel die Kliniken Nordoberpfalz AG genannt, wo es darum 

ging, dass es trotz einer sehr kurzen Amtszeit der Klinikleitung zu Abfindungen kam. 

Gleichzeitig stellen Sie zu diesem Fall sehr allgemeine Behauptungen auf und wollen 

eine Reglementierung über das Bayerische Krankenhausgesetz erreichen, indem In-

vestitionsförderungen an einen Gehaltsrahmen geknüpft werden sollen. Auch kommt 

darin vor, dass es nur Förderungen geben soll, wenn sich in Anspruch genommene 

Beratungsleistungen in Grenzen gehalten haben. Auch das ist vage, die Betrachtung 

findet ex post statt. Dass man die Mittel hinterher wieder zurückzahlen muss, ist 

schwierig.

Sie versuchen also, den Anschein zu erwecken, etwas dagegen zu tun, dass es in Kli-

niken angeblich immer nur ums Geld gehen würde. Das ist ein wichtiges Thema, dem 

man nicht hilft, wenn man sehr plump Klischees befeuert. Sie müssen sich schon 

mehr Mühe geben. Fachlich, sachlich und rechtlich ist dieser Vorschlag untauglich. Er 

würde schon als Antrag durchfallen, noch eher allerdings als Gesetzentwurf. Wenn Sie 

den Eindruck erzeugen wollen, sich zu kümmern, müssen Sie schon gründlicher und 

sorgfältiger arbeiten. Der Gesetzentwurf wird zur Beratung in die Ausschüsse überwie-

sen; ich hoffe, dass Sie diese Gelegenheit zur Nacharbeit nutzen werden.
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Jetzt möchte ich noch auf den Anlass für Ihren Vorstoß zu sprechen kommen. Bei den 

Kliniken Nordoberpfalz geht es ganz maßgeblich um die Beratungsfirma Oberender, 

die zum Teil Kliniken und Geschäftsführungen übernimmt und dabei manchmal auch 

Angst und Schrecken verbreitet. Ich weiß nicht, ob sich der frühere Kollege Neumeyer, 

der jetzt für die CSU dort Landrat ist, und die Caritas mit dieser Wahl einen Gefallen 

getan haben.

Zur Firma Oberender gibt es noch etwas zu sagen: Der Name des Unternehmens geht 

auf seinen 2015 verstorbenen Gründer Peter Oberender zurück, der Mitbegründer der 

Wahlalternative 2013 war, die heute als AfD bekannt ist. Er war auch der Doktorvater 

von Alice Weidel. Er machte mit radikalen Forderungen zum Beispiel zur kompletten 

Deregulierung des Gesundheitsmarktes von sich reden, also genau dem Gegenteil 

dessen, was Sie fordern. Er hat unter anderem auch vorgeschlagen, dass legaler Or-

ganhandel über Internetauktionen erlaubt werden soll – halten Sie sich fest! –, unter 

anderem mit der Begründung, dass es doch gut wäre, wenn sich ärmere Menschen 

mit dem Verkauf ihrer Organe etwas dazuverdienen könnten.

Wir haben es mit einem Gesetzentwurf zu tun, mit dem die AfD Auswüchse eindäm-

men will, die gerade im Fall der Kliniken Nordoberpfalz von einer Firma einer der Ihren 

ausgehen. Das Ausschöpfen von Förderungen, die Beratung, die Umstrukturierung, 

die Zahlung von Gehältern und Boni geht auf die Firma Oberender zurück. Es wäre 

wohl sinnvoller und angebracht, wenn Sie sich einmal damit beschäftigen würden, 

wen und welche Ansichten Sie in Ihren Reihen haben.

(Beifall bei der SPD)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Frau Kollegin, es liegt eine Meldung zu einer 

Zwischenbemerkung vor. – Dazu erteile ich dem Abgeordneten Andreas Winhart von 

der AfD-Fraktion das Wort.

Andreas Winhart (AfD): Sehr geehrte Frau Waldmann, erst mal herzlichen Dank, 

dass Sie die Firma Oberender erwähnt haben. So können wir das alles hier richtigstel-
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len. Herr Oberender war nie Mitglied der AfD, sondern dieser Vorläuferorganisation. 

Seine Positionen entsprechen nicht den unseren. Deswegen hat er wahrscheinlich 

nicht den Weg in unsere Partei gefunden, was ich für gut halte. Die Firma Oberender 

betreibt ein Geschäft, das mehr als grenzwertig ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. 

Das sehen wir genauso. Daher gehören die für uns raus aus den Kliniken, wie auch 

viele andere Beratungsfirmen.

Sie haben aber nach konkreten Zahlen gefragt und haben uns vorgeworfen, wir hätten 

in dem Gesetzentwurf keine genauen Zahlen genannt. Das 1,5-Fache von B 11 für 

den Vorstandsvorsitzenden oder Geschäftsführer ist eine sehr konkrete Zahl, Frau 

Waldmann. Wir haben für die Vorstandsmitglieder das 1,5-Fache von B 5 vorgeschla-

gen. Recht viel genauer kann ich es Ihnen jetzt nicht sagen. Wenn Sie die genauen 

Zahlen wollen, dann kann ich sie gerne nachgoogeln. Das ist überhaupt kein Problem. 

Wir haben auch konkrete Zahlen genannt. –

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege Winhart, Sie wissen, wie das 

läuft: eine Minute für eine Zwischenbemerkung.

Andreas Winhart (AfD): Also bleiben Sie bitte bei der Wahrheit.

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Das Wort hat die Kollegin Waldmann.

Ruth Waldmann (SPD): Das ist interessant. Sie wissen – auch darüber haben wir im 

Ausschuss und im Plenum schon oft gesprochen –, dass wir einen Ärztemangel 

haben. Wir haben Schwierigkeiten, Arztsitze im ländlichen Raum, auch in der Ober-

pfalz, zu besetzen, und müssen schauen, wie es mit den Kliniken weitergeht.

Wie wollen Sie das mit so einem Rahmen regeln? Wer soll da hinkommen? Wie stel-

len Sie sich das künftig vor? Soll das künftig alles staatlich geregelt werden? Das ist 

hochinteressant. Aber von den Vorrednern ist schon gesagt worden, dass der Vor-

schlag so, wie Sie ihn hier vorlegen, fachlich und rechtlich nicht tragbar ist. Er ist nicht 
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umsetzbar. Ich denke, dass auch Sie juristische Beratung in Ihrer Fraktion und in Ihren 

Reihen haben. Da fragt man sich schon, warum Sie dann so etwas vorlegen.

(Ulrich Singer (AfD): Sie haben es doch überhaupt nicht gelesen!)

Dann liegt die Vermutung sehr nahe, dass Sie damit einen Effekt erzielen wollen. Das 

ist schlicht untauglich. Arbeiten Sie sorgfältig! Legen Sie uns das in den Beratungen in 

den Ausschüssen gerne vor. Dann werden wir darüber diskutieren. Aber kommen Sie 

mit tauglichen Vorschlägen.

(Beifall bei der SPD – Ulrich Singer (AfD): Die Zahlen sind richtig!)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Frau Kollegin. – Nächster Red-

ner ist der Kollege Dr. Dominik Spitzer für die FDP-Fraktion. Herr Abgeordneter, Sie 

haben das Wort.

Dr. Dominik Spitzer (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, 

sehr geehrte Kollegen! Böse Zungen behaupten, dass das öffentliche Gesundheits-

system die letzte Bastion des Sozialismus in Deutschland ist. So weit würde ich hier 

nicht gehen. Aber wenn wir der Regelungswut der AfD folgen, dann sind wir von die-

ser Realität nicht mehr weit entfernt.

Frau Waldmann, Sie haben völlig recht: Da ist natürlich System dahinter. Die AfD-

Fraktion macht diesen Gesetzentwurf nicht umsonst, sondern sie denkt sich etwas 

dabei. Sie denkt sich dabei, dass man diese Reglementierung bei den Besserverdie-

nern mit B 11 und bei den weiteren Personen in der Vorstandschaft mit B 5 treffen soll-

te. Ich nenne Ihnen kurz die Zahlen dazu. Ich bin Herrn Winhart hier ein Stück voraus. 

Wir haben bei B 11 über das Jahr gesehen 271.000 Euro, bei B 5 180.616 Euro – ab 

April dieses Jahres. Darüber hinaus soll es Auflagen in Bezug auf die Zahlung von Ab-

findungen und die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen geben. Ich möchte das 

Ganze nicht wiederholen. Dafür sollen dann die staatlichen Zuschüsse fallen.
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Für mich ist bemerkenswert, dass dieser Vorschlag von der AfD-Fraktion kommt. Ich 

hätte ihn, wenn überhaupt, vielmehr von der SPD oder den GRÜNEN erwartet.

(Ruth Waldmann (SPD): So ein Schmarrn!)

Hinter dieser Forderung steckt nämlich ein Verständnis von Staatswirtschaft, welches 

eher im linken Spektrum gelebt wird. Dieser Gesetzentwurf – das ist dessen Kern – 

atmet den Geist der Missgunst gegenüber Gut- und Besserverdienern und erhebt 

einen moralischen Anspruch nach absoluter sozialer Gerechtigkeit.

(Beifall bei der FDP)

Schauen wir uns doch einmal die Tätigkeit eines Geschäftsführers an: Der enorme 

Druck, die Arbeitszeiten, die weit über eine 40-Stunden-Woche hinausgehen – das 

müssen wir, wenn wir in den Krankenhäusern qualifiziertes Personal beschäftigen wol-

len, entsprechend finanziell abdecken. Hier wird versucht, eine Neudefinition des Wirt-

schaftlichkeitsprinzips im Krankenhaussektor vorzunehmen, ohne einen Hauch von 

Ahnung zu haben.

Im Zweifel ist es aber nicht die Aufgabe des Staates, über die Höhe von Gehältern, 

Boni und Beraterhonoraren zu entscheiden, sondern die Aufgabe der Eigentümer. Sie 

wollen hier alles regeln. Letztendlich könnte man doch die Häuser gleich ganz ver-

staatlichen. Das wäre wenigstens konsequent. Das kann aber nicht die Herangehens-

weise in einer sozialen Marktwirtschaft sein. Wir von der FDP möchten keine sozialisti-

schen Experimente, wie sie die AfD, die Partei der Unfreiheit, in diesem Fall 

vorschlägt.

(Beifall bei der FDP – Lachen bei der AfD)

Im zweiten Teil des Gesetzentwurfs fordern Sie die Streichung der Ausgleichszahlung 

bei Klinikschließungen in Bayern. Dadurch soll die bestehende Klinikstruktur in Bayern 

gefestigt werden. Mit anderen Worten: Es bleibt alles, wie es war.
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Schauen wir doch mal auf die Krankenhausstruktur: Im ambulanten wie auch im statio-

nären Bereich der medizinischen Versorgung stehen große Herausforderungen bevor. 

Wir Liberale arbeiten konstruktiv an sinnvollen Lösungen.

(Beifall bei der FDP)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege. – Nächster Red-

ner ist der fraktionslose Abgeordnete Raimund Swoboda. Herr Abgeordneter, Sie 

haben für zwei Minuten das Wort.

Raimund Swoboda (fraktionslos): Hohes Haus, verehrte Bürger! Sinn und Unsinn 

dieses Gesetzentwurfs der AfD-Fraktion spiegeln deren Zustand wider. Mit einem bü-

rokratischen, komplexen Verfahren will man das Einkommen der geschäftsführenden 

Klinikleiter deckeln und greift da auf Umwegen in die Vertragsfreiheit zwischen den Kli-

nikbetreibern und den außertariflich bezahlten Führungskräften ein. Die AfD will keine 

Förderung für hoch bezahltes, sondern für schlecht bezahltes Management. Als Bei-

spiel der Schande hat man den größten Gesundheitsdienstleister in der Oberpfalz mit 

3.000 Beschäftigten im Fadenkreuz, weil dort Topverdiener 15.000 Euro im Monat ver-

dienen.

Jetzt fragt man sich: Ist das angemessen? Da kann man Beratungsunternehmen fra-

gen. Ein bekanntes Beratungsunternehmen aus München hat festgestellt: Für die 

Jahre 2017 bis 2021 bewegt sich die Verdienstspanne bei solchen Topmanagern, ge-

schäftsführenden Klinikleitern also, zwischen 100.000 Euro und 200.000 Euro im Jahr 

– je nach Art und Größe des Klinikums. Die medizinischen Leiter von Kliniken verdie-

nen sogar bis zu 300.000 Euro im Jahr. Damit erweist sich die Forderung der AfD als 

sozialneidischer Unsinn.

Kein Unsinn allerdings ist die staatliche Förderung im Krankenhausbereich bei den 

Schließungen. Die will man und sollte man abschaffen. Die Erfahrungen der letzten 

Jahre zeigen, dass weniger Krankenhäuser keine bessere Medizin bedeuten. In Bay-

ern hat man in Lockdown-Zeiten FFP2-Maskenpflicht und Ausgangssperren mit der 
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drohenden Überlastung der Kliniken und der Intensivstationen gerechtfertigt. Heute 

wissen wir, dass gerade diese dümmliche Ausgleichsleistung oder dieses Fördersys-

tem die Versorgungslage verschärft hat. Schließungen von vorzugsweise kommunalen 

Kliniken bedeuten stets auch Personalreduzierung. Das provoziert diese Notlagen –

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Abgeordneter, achten Sie bitte auf Ihre 

Redezeit.

Raimund Swoboda (fraktionslos): – und schafft den Rechtfertigungsgrund für Eingrif-

fe gemäß den Corona-Schutzmaßnahmen. Das ist abzulehnen.

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende.

Raimund Swoboda (fraktionslos): Ich bin beim Ende, Herr Präsident.

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen lie-

gen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetz-

entwurf dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege als federführendem Ausschuss zu 

überweisen. Erhebt sich da Widerspruch? – Dann ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Ulrich Singer, Andreas Winhart, 
Roland Magerl u.a. und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/22389 

zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Roland Magerl 
Mitberichterstatter: Helmut Radlmeier 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege federfüh-
rend zugewiesen.  
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 76. Sitzung am 
21. Juni 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf in seiner 84. Sitzung am 14. Juli 2022 endberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Ulrich Singer, Andreas Winhart, Roland Magerl, 
Jan Schiffers und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22389, 18/23671 

zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Roland Magerl
Abg. Helmut Radlmeier
Abg. Christina Haubrich
Abg. Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer
Abg. Ruth Waldmann
Abg. Dr. Dominik Spitzer



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe den Tagesordnungs-

punkt 7 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Ulrich Singer, Andreas Winhart, Roland Magerl 

u. a. und Fraktion (AfD)

zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes (Drs. 18/22389)

- Zweite Lesung -

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der Vereinbarung im Ältestenrat 

32 Minuten.

Ich eröffne die Aussprache und erteile dem Herrn Abgeordneten Roland Magerl von 

der AfD-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Roland Magerl (AfD): Sehr geehrtes Präsidium, Kolleginnen und Kollegen! Krank wer-

den sollte man in Bayern bzw. in Deutschland derzeit nicht. Der ambulante Sektor ist 

am Hund und zerfällt dank der Ampel, weil es für neue Patienten – vor allem für Kas-

senpatienten – kaum mehr Geld gibt. In den Oberpfälzer Tagesnachrichten war erst 

am Montag Folgendes zu lesen: "Kein Kernspin für Kassenpatienten in Sulzbach-Ro-

senberg: Amberger Klinik-Leitung macht Ansage".

Die Kliniken sind am Limit. Haben Sie einmal in Ivena den Bettennachweis für Mittel-

franken nachgesehen? – Da stellt es Ihnen die Haare auf. Selbst das Klinikum Nürn-

berg, eine der größten kommunalen Kliniken in Europa, ist tageweise mit Stufe 2 ab-

gemeldet; das heißt: Dort gibt es nicht einmal Platz auf den Gängen. Das Ganze muss 

der Rettungsdienst auffangen. Er hat weite Transportwege, und am Ende geht das 

Ganze am Patienten aus, der kein Bett bekommt, obwohl er eines braucht. Kommen 

Sie jetzt nicht mit der Ausrede, es liege an Corona! Dieses Szenario bildet sich auch 

ab, wenn die Inzidenzen gegen null gehen. Ein Teil davon ist hausgemacht; hier 

nenne ich nur einmal die Fallpauschalen.
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Vorweg das Wichtigste: Danke an alle Pflegekräfte, Ärzte, Notfallsanitäter, Retter, Al-

tenpfleger, MTA usw. dafür, dass sie trotz aller Widrigkeiten jeden Tag aufs Neue ver-

suchen, Bayerns Bürger ein gesundes Leben zu ermöglichen.

(Beifall bei der AfD)

Wir als AfD wollen sie gerne besser unterstützen. Deshalb wollen wir dafür sorgen, 

dass Gelder besser verteilt werden. Natürlich kann man uns vorwerfen: Das sind ver-

schiedene Töpfe, das passt nicht usw. – Der Freistaat finanziert die Investitionen, die 

Gehälter müssen die Häuser selbst erwirtschaften. Das wissen wir auch. Aber was 

wollen wir denn? – Wir wollen ein auskömmlich finanziertes System mit gutem und 

motiviertem Personal, mit fachlich guten Kliniken der Grund- und Regelversorgung, die 

nicht alles machen müssen, obwohl sie es nicht können, nur um ein paar Cent zu ver-

dienen, und Spezialisten in Zentren, die sich um schwere Fälle kümmern.

Nur: Die bayerische Politik hat auf allen Ebenen ein anderes Konzept für Bayerns Bür-

ger. Es lautet: Ausbluten lassen und Gängelung von Personal, zum Beispiel in Kinder-

kliniken, Schließung von Kliniken, Investitionen von Spezialisten, die versuchen, aus 

jedem Patienten mit der richtigen Fallpauschale noch ein paar Euro herauszupressen, 

und natürlich üppige Gehälter für die Vorstände. Selbst wenn sie gleich wieder gehen, 

schmeißt man ihnen halt fast einmal 1 Million Euro hinterher. Das ist 1 Million Euro, die 

beim Personal und in der Ausstattung der Kliniken definitiv besser aufgehoben wäre. – 

Für Sie, liebe Amigos der CSU, ist das vielleicht ein Teil der Portokasse für die Vermitt-

lung von Maskendeals, für die Leute da draußen definitiv nicht nachvollziehbar.

Das ist Mist, liebe Kollegen, und das wird Ihnen auch sehr bald um die Ohren fliegen, 

weil das ganze System zu kippen beginnt. Deshalb lautet unser Vorschlag: Investiti-

onsmittel des Freistaates gibt es nur für Häuser, die eine ordentliche Besoldungsstruk-

tur für ihre Führungskräfte haben. Liebe Pseudo-Regierenden, es ist mir völlig 

wurscht, ob hier irgendetwas vermischt wird. Wenn der Freistaat Geld hergibt, dann 

kann er auch festlegen, an wen und unter welchen Bedingungen.
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Diese Bedingungen haben wir festgeschrieben. Wir wollen keine astronomische Ver-

gütung von Vorständen, keine utopischen Abfindungen, sondern eine ordentliche 

Struktur in der Besoldung. Dazu soll es auch heute keine Qualifizierung von windigen 

Beraterfirmen geben. Es soll auch keine finanziellen Anreize für die Schließung von 

Kliniken mehr geben, zumindest nicht so lange, bis es endlich vernünftige Vorschläge 

gibt, wie wir die bayerische medizinische Versorgungsstruktur in ihrer ganzen Breite 

ordentlich aufstellen – von Physiotherapeuten über den Rettungsdienst bis hin zur Kli-

nik. Auch hier gilt wie gerade eben: Es wäre schön, wenn Sie zustimmen würden, um 

endlich ein Zeichen gegen das "Weiter so" zu setzen.

(Beifall bei der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Nächster Redner ist Herr Kollege 

Helmut Radlmeier für die CSU-Fraktion.

Helmut Radlmeier (CSU): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Wir behandeln heute den Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen 

Krankenhausgesetzes, über den im Gesundheits- und auch im Rechtsausschuss 

schon intensiv beraten wurde. Schon in der Ersten Lesung habe ich die grundsätzli-

chen Bedenken dargelegt. Diese konnten in den Beratungen auch nicht ausgeräumt 

werden. Ganz im Gegenteil: Die Ergebnisse der Beratungen fasse ich gerne noch ein-

mal zusammen.

Dieser Gesetzentwurf hat weder Sinn noch ist er rechtlich umsetzbar. Die AfD will hier 

Hand an die bayerische Krankenhausfinanzierung anlegen, die sich bewährt hat und 

erfolgreich ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dabei sprechen die Erfolge 

für sich. Im Zusammenspiel mit seinen Kommunen investiert der Freistaat hohe Sum-

men. Allein in diesem Jahr stehen 643 Millionen Euro für Investitionen in die baye-

rischen Krankenhäuser bereit.

Doch damit nicht genug: Durch den Krankenhauszukunfts- und den Krankenhausst-

rukturfonds fließen weitere Hunderte Millionen Euro an die Krankenhäuser bei uns in 
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Bayern. Damit werden die Strukturen der Häuser zukunftsfest gemacht sowie die Digi-

talisierung in den Häusern vorangetrieben. Wir reden hier von jeweils fast 600 Millio-

nen Euro zusätzlich. Die Förderung wirkt: Bei uns in Bayern gibt es überall leistungsfä-

hige Krankenhäuser. Die Bürgerinnen und Bürger können sich sicher sein, dass es 

flächendeckend qualifizierte stationäre Versorgungsangebote gibt. Der Freistaat Bay-

ern liegt bei den Pro-Kopf-Aufwendungen im Ländervergleich in der Spitzengruppe. 

Man sieht: Das System funktioniert.

Warum also will die AfD hier eingreifen? – Auch nach den Beratungen in den Aus-

schüssen wird das nicht klar. Klar wurde dagegen, dass die Ersteller des Entwurfs die 

Logik der Krankenhausfinanzierung einfach nicht verstanden haben, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall der Abgeordneten Alex Dorow (CSU) und Tobias Reiß (CSU))

Deshalb noch einmal als Wiederholung: Der Freistaat Bayern übernimmt die Investiti-

onskosten; die Betriebskosten dagegen sind aus den Erlösen zu finanzieren, und – 

jetzt kommt’s – die Personalkosten gehören zu den Betriebskosten. Im Gesetzentwurf 

kommt es nun einmal zu einer Vermengung der beiden Finanzierungsschienen, was 

überhaupt keinen Sinn hat.

Krankenhäuser sind eigenverantwortlich wirtschaftende Unternehmen und eben keine 

Bestandteile der Staatsverwaltung. Sie können daher selbst über ihre Personalaus-

stattung und die Beauftragung von Beratungsleistungen im Rahmen der innerbetriebli-

chen Eigenverantwortung entscheiden. Die Häuser kommen dieser Verantwortung 

auch nach. Wir lehnen es strikt ab, den Krankenhausträgern in Bayern pauschal zu 

unterstellen, dass sie mit den Geldern nicht fürsorglich umgehen könnten. Das haben 

unsere Krankenhäuser und vor allem die Menschen, die dort wirklich Tag und Nacht 

für die Gesundheit von uns allen arbeiten, schlichtweg nicht verdient, liebe Kollegin-

nen und Kollegen. Das ist an die Adresse der AfD gerichtet.

(Beifall bei der CSU)
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Ein anderer Aspekt, den es zu beachten gilt, betrifft die Berufsfreiheit: Diese ist durch 

unsere Verfassung garantiert. Demzufolge ist es bedenklich, wenn durch diesen Ge-

setzentwurf die Personaleinstellung eingeschränkt werden soll. Ein weiterer Punkt ist 

die Kleinteiligkeit des Entwurfs; hier will man direkt in das operative Geschäft der 

bayerischen Kliniken eingreifen und detailliert Gehälter regeln. Sowohl den Eingriff an 

sich als auch die Vorgaben sehen wir skeptisch. Grund dafür ist nicht zuletzt unser Be-

streben, die bürokratischen Vorgaben im Landtag möglichst zu reduzieren. Hier will 

man aber neue Bürokratien schaffen. Dieses bürokratische Klein-Klein lehnen wir ab.

(Beifall bei der CSU)

Darüber hinaus wird in dem Entwurf gefordert, dass es künftig keine staatlichen Gel-

der mehr bei der Schließung eines Krankenhauses gibt. Hier muss man zuvorderst 

festhalten, dass es sich, entgegen der Auffassung der AfD, bei diesen Zahlungen nicht 

um einen finanziellen Anreiz handelt, um Krankenhäuser zu schließen. Vielmehr soll 

damit lediglich ein finanzieller Ausgleich gewährt werden, um die Kosten, die bei einer 

Schließung anfallen, abfedern zu können. In der Praxis wurden bisher keine Kranken-

häuser deswegen geschlossen, weil hierfür eine Prämie vom Staat gewährt wird.

Diese Gewährung ist auch keine bayerische Erfindung, nein, sie beruht auf einer ent-

sprechenden Vorgabe aus dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, dem KHG des Bun-

des. Der Zugang dazu kann auf Landesebene folglich gar nicht ausgeschlossen wer-

den. Wenn Sie Bundesrecht ändern wollen, dann tun Sie das doch über Ihre Kollegen 

im Deutschen Bundestag. Wir in Bayern werden weiterhin unsere Krankenhäuser mit 

viel Geld unterstützen. Wir tun das gerne; denn sie sind ein bedeutender Bestandteil 

der Daseinsvorsorge.

Unsere Krankenhausversorgung ist bedarfsgerecht, wohnortnah und qualitativ hoch-

wertig. So soll es auch bleiben, weshalb wir ein unausgegorenes Herumdoktern an 

der Krankenhausfinanzierung wie auch an der Krankenhausplanung strikt ablehnen. 

Daher lehnen wir von der Fraktion der CSU diesen Entwurf der AfD ab.

Protokollauszug
124. Plenum, 12.10.2022 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 5



(Beifall bei der CSU)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Radlmei-

er. – Für die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN spricht Frau Kollegin Chris-

tina Haubrich.

Christina Haubrich (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! In der vergangenen Woche haben mich, wie Sie wahrscheinlich 

auch, viele Briefe von verschiedenen Kliniken erreicht, die massiv unter der Inflation 

und den gestiegenen Energiepreisen leiden. Wieder einmal wird deutlich, dass unsere 

Krankenhausfinanzierung auf tönernen Füßen steht. Das ist auch eine Auswirkung 

fehlender Investitionen in die Kliniken vonseiten des Freistaats in den vergangenen 

Jahren. Ich denke hier speziell an die fehlende Förderung für die Green Hospital Initia-

tive.

Die Kliniken arbeiten personell am Limit. Und nun erhöht sich noch einmal der wirt-

schaftliche Druck. Hilfspakete, um die Kliniken direkt finanziell zu entlasten, werden 

aktuell auf der Bundesebene geschnürt, und das ist auch gut so. Dennoch müssen 

langfristige und nachhaltige Lösungen gefunden werden, um unsere bayerischen 

Krankenhäuser auf sichere Beine zu stellen, damit jedem Menschen in Bayern, egal 

ob in der Stadt oder auf dem Land, die beste medizinische Versorgung zuteil wird, 

egal, ob es sich um eine Blinddarmentzündung oder um eine Herztransplantation han-

delt.

Der Gesetzentwurf der AfD greift diese strukturellen Probleme überhaupt nicht auf. Er 

leistet keinen Beitrag für ein langfristig resilientes Gesundheitssystem. Wir GRÜNE 

haben schon mehrfach konkrete Vorschläge unterbreitet, wie eine optimale Versor-

gung aller Patientinnen und Patienten im Freistaat gelingen könnte. Der Knackpunkt – 

da sind sich alle Expertinnen und Experten einig – ist die Krankenhausplanung. Das 

ist es, was wir in Bayern dringend brauchen. Wir brauchen eine Krankenhausplanung, 

die sich am tatsächlichen Bedarf der Menschen vor Ort orientiert.
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Für Bayern bedeutet das einen Paradigmenwechsel, nämlich weg von einer Kranken-

hausplanung, die sich an der Zahl der Betten orientiert, hin zu einer Krankenhauspla-

nung, die sich an den tatsächlichen Leistungen orientiert. Die Kliniken müssen gut er-

reichbar sein; außerdem muss die Qualität der Behandlung stimmen. Die technische 

Ausstattung muss modern sein und das Personal gut ausgebildet und auf dem neues-

ten Stand. Die Krankenhausplanung muss sich am Bedarf der Bevölkerung vor Ort ori-

entieren. Dann gibt es auch keine unnötigen Operationen mehr, und das Gesundheits-

system wird für diejenigen Investoren, die nur auf Profit aus sind, wesentlich 

uninteressanter. Sie könnten dann nämlich keine hohen Renditen mehr erzielen.

Das sind die Kriterien, die gelten sollten, und nicht die Anzahl der Betten. Im Gesetz-

entwurf der AfD-Fraktion habe ich zu alledem nichts gefunden und auch nichts zu den 

notwendigen Schritten. Deshalb werden auch wir diesen Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Haubrich. 

– Für die FREIEN WÄHLER spricht Herr Kollege Prof. Dr. Peter Bauer.

Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Zweite Lesung – Herr Magerl, als Sie angefangen und 

diesen Rundumschlag von aktuellen Meldungen gebracht haben, habe ich gedacht, 

ich wäre hier am falschen Ort. Sie sprechen zu einem ganz anderen Gesetzentwurf. 

Was Sie am Anfang Ihrer Rede angesprochen haben, war das sogenannte GKV-Fi-

nanzstabilisierungsgesetz. Darüber reden wir aber nicht. Wir reden heute über Ihren 

Gesetzentwurf, mit dem lediglich zwei Artikel geändert werden sollen, nämlich Arti-

kel 9, der um Absatz 5 ergänzt wird, und 17 des Bayerischen Krankenhausgesetzes.

Sie haben uns erzählt, durch diese zwei Änderungen ließen sich die massiven Proble-

me in den Krankenhäusern lösen. Entweder sind Sie nobelpreisverdächtig, oder Sie 

haben hier einen Unsinn erzählt. Das ist die Wahrheit, die ich hier ganz klar sagen 

muss.
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Die offenen Fragen, die im Ausschuss von den Vorrednern gestellt worden sind, 

haben Sie nicht beantwortet. Ich möchte diese Fragen nicht wiederholen. Das hat 

nichts mit den Altparteien oder Ähnlichem zu tun, sondern mit sachlichen Argumenten. 

Kommen Sie doch hierher und sagen Sie, wie Sie die Probleme mit sachlichen Argu-

menten lösen oder zumindest mindern wollen. Das haben Sie leider nicht getan. Des-

wegen können wir diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Für meine Fraktion, die 

FREIEN WÄHLER, möchte ich die Ablehnung empfehlen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege 

Prof. Dr. Bauer. – Für die SPD-Fraktion hat Frau Kollegin Ruth Waldmann das Wort.

Ruth Waldmann (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus! Auch die heuti-

gen Beratungen zu diesem Gesetzentwurf der AfD haben gezeigt, dass es kein geeig-

netes Vorgehen ist, aus einem Fall in der Nordoberpfalz ein Gesetz ableiten zu wollen, 

das dann für alle gilt. Das ist einfach kein sinnvolles Vorgehen.

Wir haben über diesen Gesetzentwurf bereits während der Ersten Lesung im Plenum 

ausführlich diskutiert und auch im Gesundheitsausschuss die Vorschläge ausführlich 

behandelt. Wir haben dabei festgestellt: Dieser Gesetzentwurf ist kein geeignetes In-

strument, um die Lage an den Kliniken zu verbessern, über die wir heute schon inten-

siv diskutiert haben, was wir auch heute Abend noch tun werden.

Ihnen ging es eher um eine Skandalisierung anhand dieses einen Falles. Bei all den 

Problemen, die wir an den Kliniken haben: Die Vergütung von Führungskräften ist 

nicht das zentrale Problem. Auswüchse mag es geben. Die finden auch wir natürlich 

nicht gut. Wir haben es hier mit der Beratungsfirma Oberender zu tun, die von einem 

Mitgründer des AfD-Vorläufers gegründet wurde. Die echten Probleme an den Kliniken 

sind Personalmangel und Kostenexplosion, außerdem Versorgungsengpässe in der 

aktuellen Corona-Welle, wobei wir immer noch nicht wissen, ob Sie anerkennen, dass 
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es die Corona-Pandemie überhaupt gibt. Sie helfen niemandem mit untauglichen Vor-

schlägen.

In Ihrem Redebeitrag haben Sie vorhin gesagt, jetzt werde es bestimmt wieder Hinwei-

se geben, dass das Gesetz so nicht ginge, bla, bla. Wissen Sie, das Parlament ist der 

Gesetzgeber. Ein solches Verhalten ist diesem Parlament nicht angemessen. Das ist 

dann eher was für den Kindergarten. Wir müssen hier Gesetze machen, die tauglich 

sind, die funktionieren und die den Menschen in Bayern zugutekommen und den Klini-

ken weiterhelfen.

(Beifall bei der SPD)

Die SPD-Fraktion lehnt diesen Gesetzentwurf ab.

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Wald-

mann. – Für die FDP-Fraktion hat Herr Dr. Dominik Spitzer das Wort.

Dr. Dominik Spitzer (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, 

sehr geehrte Kollegen! Dieser Gesetzentwurf der AfD-Fraktion atmet Neid und Miss-

gunst. Es geht Ihnen um den populistischen Ansatz in diesem Gesetzentwurf. Populis-

mus darf niemals die Triebfeder für einen Gesetzentwurf sein. Wo kommen wir denn 

dann hin?

Ein Krankenhaus funktioniert nicht nur deswegen, weil der Chefarzt, die Kranken-

schwester oder die Assistenzärzte gut sind. Ein Krankenhaus funktioniert auch deswe-

gen gut, weil die Geschäftsführung gute Arbeit leistet, wenn der Laden läuft. Das ist 

ein Hand-in-Hand-Greifen mehrerer Player.

Heute beantragt die AfD-Fraktion, die Gehälter der Geschäftsführer zu kürzen. Morgen 

hören wir von der AfD vielleicht: Die Chefärzte verdienen auch zu viel. – In der nächs-

ten Instanz geht es dann weiter und weiter.
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(Franz Bergmüller (AfD): Reine Spekulation!)

Das ist nicht unser Ansatz. Leistung muss sich lohnen. Leistung muss adäquat bezahlt 

werden. Nur wenn Leistung gut bezahlt ist, kommt die Leistung hinten entsprechend 

raus.

(Beifall bei der FDP)

Deshalb ist dieser Gesetzentwurf – ich habe es letztes Mal so formuliert – für die "Ab-

lage P". Da liegt er jetzt schon, und da soll er auch bitte bleiben.

(Beifall bei der FDP sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER und der SPD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Spit-

zer. – Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der federfüh-

rende Ausschuss für Gesundheit und Pflege empfiehlt den Gesetzentwurf zur Ableh-

nung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Gesetzentwurf der AfD-Fraktion auf Druck-

sache 18/22389 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-

Fraktion. Gegenstimmen! – Das sind alle anderen Fraktionen sowie die Abgeordneten 

Plenk (fraktionslos), Klingen (fraktionslos) und Bayerbach (fraktionslos). Enthaltun-

gen? – Keine. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.
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